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Hausverfügung 

 

 

Unter gleichzeitiger Aufhebung meiner Hausverfügungen vom 31.03.2022 und 

vom 06.01.2022 (Maskentragungspflicht) ordne ich in Ausübung meines Haus-

rechts und auf der Grundlage des Erlasses des Hessischen Ministeriums der Jus-

tiz vom 17.05.2022 (Az.: 2203-Z/A7-2011/383-Z/A2) für den Zeitraum ab Dienstbe-

ginn am Mittwoch, den 18.05.2022, bis auf Weiteres für die Räume des Landge-

richts (Gerichtsgebäude A, B, E, Gebäude C, soweit Sitzungssaal 165 mit Neben-

räumen und Zuwegungen betroffen ist, und Gebäude H, Heiligkreuzgasse 12-14, 

Soziale Dienste der Justiz) Folgendes an: 

 

1. Auf den öffentlich zugänglichen Flächen und Verkehrsflächen der o.g. Ge-

richtsgebäude wird die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 

Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte OP-Maske) außerhalb stattfin-

dender Verhandlungstermine aufgehoben. 

 

2. Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bede-

ckung (sogenannte OP-Maske) bleibt aufrechterhalten für die Benut-

zung der Fahrstühle in den o.g. Gerichtsgebäuden, soweit sich während 

des Betriebs gleichzeitig mehr als eine Person in der Fahrstuhlkabine auf-

halten. Die Maske ist so zu tragen, dass Mund und Nase ständig durch sie 

bedeckt werden. 

 

3. Im Falle der Weigerung der Erfüllung der Maskentragungspflicht sind die 

Wachtmeisterleitung sowie die Leitung der Einsatzstelle des Landgerichts 

in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens ermächtigt, die Nutzung der Fahr-

stühle des Landgerichts zu untersagen bzw. zum Verlassen der Fahrstühle 

aufzufordern und dies im Falle der Zuwiderhandlung unter Einsatz verhält-

nismäßiger Mittel durchzusetzen. 
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4. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung sowie die gene-

relle Einhaltung eines Abstands zwischen zwei Personen von 1,5m wird un-

abhängig von Vorstehendem empfohlen. 

 
5. Die sitzungspolizeilichen Befugnisse der Vorsitzenden gemäß § 176 GVG 

bleiben von Vorstehendem unberührt. 
 

 

 

 

 

Gez. Dr. Wolf 
 


